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Vorwort

Die 7. Auflage des Titels Faszination Floristik basiert auf den 

inhaltlichen Vorgaben des Rahmenlehrplans der Kultus

ministerkonferenz (KMK) für den Ausbildungsberuf Florist/Flo-

ristin, der seit dem 01.08.2025 gilt. Faszination Floristik richtet 

sich an: 

•	Auszubildende im Beruf  Florist/Floristin

•	Auszubildende im Beruf Fachpraktiker Floristik/ 

Fachpraktikerin Floristik

•	Teilnehmende von Meisterkursen

•	Teilnehmende von Fort- und Weiterbildungen

•	Mitarbeitende in Floristikfachgeschäften und Garten

centern, Quereinsteiger/-innen in der Floristik

In allen Kapiteln geht es darum, kurz und präzise die Grund

lagen der floristischen Berufsausbildung und die Wertigkeit der 

floralen Werkstoffe in den Vordergrund zu stellen.

Neu in der 7. Auflage

Faszination Floristik wurde grundsätzlich überarbeitet und 

aktualisiert. Neu aufgenommen wurden die Themen, die mit der 

Neuordnung des Berufsbildes gefordert werden, z. B. Nachhaltig-

keit, Digitalisierung, Kommunikation und Dienstleistungsorientie-

rung.

Faszination Floristik gliedert sich, analog zu den schriftlichen 

Prüfungsbereichen in der Abschlussprüfung Florist/Floristin, in 

drei Schwerpunkte:

•	Teil 1: Wirtschafts- und Sozialkunde

•	Teil 2: Warenwirtschaft

•	Teil 3: Angewandte Technologie

•	Anhang: Fachrechnen, gestreckte Abschlussprüfung,  Nach-

haltigkeit, alphabetisch geordnetes Glossar mit Erklärungen 

der Fachbegriffe 

Alle prüfungsrelevanten Themenbereiche sind handlungs

orientiert in übersichtliche Kapitel gegliedert. Die Kapitel wer-

den fallorientiert durch Fallbeispiele der Linnea GmbH einge-

leitet, die die betriebliche Praxis widerspiegeln und die Leser 

auf die Themenschwerpunkte einstimmen. Das Floristik-Fach-

geschäft Linnea GmbH dient hierbei als „roter Faden“. 

Die Linnea GmbH wird vom Ehepaar Schmidt geführt:

•	Sophia Schmidt, Florist-Meisterin 

•	Marc Schmidt, Betriebswirt

Neben den zwei Floristen in Vollzeit, Dorothea Pohl und Maxi-

milian Petersen, arbeiten drei Auszubildende in dem Geschäft: 

•	Anna Köhler, 1. Ausbildungsjahr

•	Christine Stein, 2. Ausbildungsjahr

•	Oliver Jansen, 3. Ausbildungsjahr

Der Standort der Linnea GmbH ist am Stadtrand 

von Bremen. Das Geschäft hat drei Schaufenster, 

die der Lauf- und Stammkundschaft Lust auf Floristik und 

Accessoires machen. Neben einem Außengelände von 1000 m2 

gibt es vor dem Geschäft eine Freifläche, die auch als Parkmög-

lichkeit für die Kunden dient. 

Zur Festigung der beruflichen Inhalte sind Fragen eingescho-

ben, die Anregungen und Übungen zur Vorbereitung auf die 

Abschlussprüfung bieten. Besonders hervorgehobene Elemen-

te wie Merksätze, Praxistipps und Wissenswertes über die 

Grundlagen hinaus sowie zahlreiche farbige Abbildungen 

strukturieren die Texte und leiten durch den Lehrstoff.

TippTipp

Tipps beinhalten interessante Fakten und Informatio-
nen für Floristen.

AufgabenAufgaben

1.	1.	 Prüfungsrelevante Aufgaben werden jeweils am 
Kapitelende gestellt und ermöglichen so die 
selbstständige Überprüfung des Wissenstands.

Um das Lernen und Lesen zu erleichtern ist dieses Buch mit 

einem Lesezeichen am Band versehen. Das Besondere: Auf 

dem Lesezeichen sind die botanischen Zeichen abgedruckt, 

die im Buch auf Seite 241 zu finden sind. Somit sind diese 

immer einfach und schnell zur Hand, wenn Informationen zu 

Pflanzen gewünscht sind.

Wir bitten die Leserinnen und Leser um Verständnis dafür, dass 

die weibliche Form „Floristin“ nicht durchgängig benutzt wird. 

Die Bezeichnung „der Florist“ ist umgangssprachlich üblich und 

schließt alle Geschlechtsidentitäten ein. 

Wir wünschen allen, die mit dem vorliegenden Buch arbei- 

ten und lernen wollen, viel Freude und Erfolg. Hinweise,  

die der Weiterentwicklung des Buches dienen, nehmen wir 

dankbar entgegen. Bitte senden Sie diese per E-Mail an:  

lektorat@europa-lehrmittel.de.

Sommer 2025� Autoren und Verlag

Aha!  
Wissenswertes und Kurioses
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Die Floristmeisterin Sophia Schmidt hat seit drei Jahren 
Auszubildende und Schülerpraktikanten für die Berufs-
orientierung in ihrem Floristik-Fachgeschäft der Linnea 
GmbH. Sie und ihre neue Auszubildende Anna sind von der 
Berufsschullehrerin gebeten worden, für die diesjährige 
„Einführungswoche zum Berufsstart“ den Beruf Florist/Flo-
ristin vorzustellen. Anna bereitet sich auf den Vortrag vor.

1.1	 Start in die Berufsausbildung

Der Beruf der Floristen setzt sich zusammen aus sehr unter-

schiedlichen und abwechslungsreichen Tätigkeiten der Bereiche 

Handwerk, Gestaltung und Handel. Es gibt daher für Floristen 

viele Einsatzmöglichkeiten und Betätigungsfelder, die sowohl 

das handwerkliche Können, die Kreativität als auch das kaufmän-

nische Handeln beinhalten. 

Im Mittelpunkt steht die kreative Arbeit mit Blumen und Pflan-

zen, um Kunden fachgerecht zu bedienen. Dafür muss ein Florist 

alle floristischen Arbeiten, die im Betrieb anfallen, fachlich sicher 

beherrschen, wesentliche kaufmännische Aufgaben umsetzen 

können, gegenüber Kunden kompetent und freundlich auftre-

ten, Fachkompetenz erlernen sowie Teamfähigkeit und Sozi-

alkompetenz gegenüber Mitarbeitern. Beim Beruf der Floristen 

handelt es sich um einen anerkannten Ausbildungsberuf nach 

dem Berufsbildungsgesetz.

1.1.1	 Das Berufsbildungsgesetz

In Deutschland hat sich seit Jahrzehnten die beruf‌liche Ausbil-

dung im dualen System bewährt, sie ist eine Kombination aus 

praktischen Fertigkeiten und Fähigkeiten in einem anerkannten 

Ausbildungsbetrieb und dem Vermitteln von berufsbezoge-

nen Kenntnissen in den Berufsschulen; Ausbildungsbetrieb und 

Berufsschule werden auch als Dualpartner bezeichnet. 

Während die betriebliche Ausbildung durch das Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) des Bundes geregelt wird, wird die schu-

lische Ausbildung durch Schulgesetze, Rahmen- und Schul-

lehrpläne in den einzelnen Bundesländern mit zum Teil 

unterschiedlichen Schwerpunkten bestimmt.

Das Berufsbildungsgesetz von 2020 vereinheitlicht die Ausbil-

dung in den einzelnen Bundesländern, beinhaltet alle wichtigen 

Punkte, die in einer Ausbildung, Weiterbildung oder Umschulung 

geregelt sein müssen und wird durch das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung mit den jeweiligen Gesetzesänderungen 

unter www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/ veröffentlicht. 

1	1	 Den Beruf Florist/Floristin Den Beruf Florist/Floristin 
kennenlernenkennenlernen

Wichtige Inhalte des BBiG:

•	 Anerkennung der Ausbildungsberufe 

•	 Rechte und Pflichten von Ausbildenden und Auszubildenden

•	 Kündigung

•	 Mindestvergütung

•	 Beginn und Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

•	 Abkürzung und Verlängerung der Ausbildungszeit

•	 Prüfungswesen

•	 Beruf‌liche Umschulung und Fortbildung

•	 Teilzeitberufsausbildung

Ausbildungsordnung
Die Ausbildungsordnung hat im Einzelnen Folgendes festzule-

gen:

•	 die Bezeichnung des Ausbildungsberufes,

•	 die Ausbildungsdauer,

•	 die beruf‌lichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die 

Gegenstand der Ausbildung sind (Berufsbild),

•	 eine sachliche und zeitliche Gliederung zur Vermittlung 

der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

(Ausbildungsrahmenplan).

•	 Prüfungsinhalte und Bestehensregeln von Abschlussprüfun-

gen Teil 1 und Teil 2

•	 das Führen von Ausbildungsnachweisen

Bild 1  Die duale Ausbildung ist der Start ins Berufsleben
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1.1.2	 Der Ausbildungsrahmenplan

Der Ausbildungsrahmenplan ist ein Bestandteil der Ausbildungs-

ordnung und als Anhang in dieser zu finden. Darin werden alle 

Mindestanforderungen benannt, die während der Ausbildung 

vom Ausbildungsbetrieb vermittelt werden müssen. Außerdem 

gibt der ARP zeitliche Richtwerte für die Vermittlung der Inhalte 

vor.

1.1.3	 Der betriebliche Ausbildungsplan

Auf Grundlage des Ausbildungsrahmenplanes und der -ord-

nung erstellt der Ausbildende zu Beginn der Ausbildung einen 

einzelbetrieblichen, individuellen Ausbildungsplan für den 

Auszubildenden, der die speziellen Gegebenheiten des Floristik-

Fachgeschäftes berücksichtigt. Der Ausbildungsplan muss somit 

Bestandteil des Ausbildungsvertrages sein. Informationen hierzu 

erteilen die für die Florist-Ausbildung zuständigen Industrie- und 

Handelskammern (IHK).

1.1.4	 Der Berufsausbildungsvertrag

Das Berufsausbildungsverhältnis muss bei der zuständigen 

Industrie- und Handelskammer eingetragen werden, damit Aus-

zubildende zur Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2 zugelassen 

werden können. In der Regel dauert die Ausbildung drei Jah-

re. In besonderen Fällen (z. B. Schulabschluss: Fachhoch- oder 

allg. Hochschulreife bzw. bei Umschulungen) kann die Ausbil-

dungszeit auf bis zu zwei Jahre reduziert werden. Ein auf 3 Jahre 

geschlossener Ausbildungsvertrag kann bei sehr guten Leistun-

gen in Berufsschule und Betrieb vorzeitig zur Abschlussprüfung 

zugelassen werden. Über die Zulassung entscheidet die IHK.

Der Berufsausbildungsvertrag muss schriftlich zwischen Ausbil-

dungsbetrieb (Ausbildender) und Auszubildenden ab- 

geschlossen werden. Ist der Auszubildende nicht volljährig, 

benötigt er die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. In der 

folgenden Tabelle sind wichtige Vertragsinhalte des Berufsaus-

bildungsvertrages, den der Ausbildende vor Beginn der Berufs-

ausbildung seinem Auszubildenden schriftlich vorlegen muss, 

zusammengefasst:

Bild 1  Ausbildungsvertrag

Inhalt Bedeutung

Beginn/Dauer 

der Berufs

ausbildung

Die Ausbildung beginnt regulär am 01.08. 

bzw. 01.09. Die Dauer ist gesetzlich vorge-

schrieben (3 Jahre), bei Verkürzung muss 

das im Vertrag eingetragen sein.

Dauer der 

regelmäßigen 

Arbeitszeit

Im Vertrag muss die tägliche Arbeitszeit 

vermerkt sein (in der Regel 8 Std.), der 

Berufsschulbesuch wird dabei angerech-

net. Für Jugendliche gelten Sonderregeln. 

Probezeit Die Probezeit muss mindestens einen 

Monat und darf höchstens vier Monate 

betragen; während dieser Zeit können bei-

de Parteien ohne Angabe von Gründen 

und Einhaltung einer Frist kündigen.

Ausbildungs-

vergütung

Die Höhe der Ausbildungsvergütung wird 

in Brutto angegeben und muss sich von 

Lehrjahr zu Lehrjahr steigern. Das BBiG 

sieht Mindestausbildungsvergütungen vor, 

die nicht unterschritten werden dürfen. 

Diese werde jährlich neu festgelegt.

Urlaubsdauer Es sind gemäß § 3 des Bundesurlaubsge-

setzes (BUrlG) mindestens 24 Werktage. Bei 

Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Dauer 

abhängig vom Alter und im Jugendarbeits-

schutzgesetz (JArbSchG) festgelegt.

Pflichten 

des Auszu

bildenden

•	 Aufgaben sorgfältig auszuführen

•	 an vertraglich vereinbarten (überbe-

trieblichen) Ausbildungsmaßnahmen 

teilzunehmen

•	 den Weisungen von weisungsbefugten 

Personen Folge zu leisten

•	 den regelmäßigen Besuch der Berufs-

schule (wenn berufsschulpflichtig)

•	 Werkzeuge und Maschinen pfleglich zu 

behandeln 

•	 Stillschweigen über Geschäftsgeheim-

nisse zu bewahren

•	 Ausbildungsnachweis führen

Pflichten des 

Ausbildenden
•	 die Vermittlung der beruflichen 

Handlungsfähigkeit

•	 Ausbildungsmittel (Werkzeug, Werkstof-

fe, Literatur) zur Verfügung zu stellen

•	 Freistellung zum Besuch der Berufsschu-

le und zu Prüfungen

•	 Zeugniserstellung nach Beendigung

•	 Auszubildende charakterlich zu för-

dern und vor sittlicher und körperlicher 

Gefährdung zu schützen

•	 eine angemessene Ausbildungsvergü-

tung zu bezahlen
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Wer mehr zum Thema Ausbildung und Beruf wissen möchte, 

kann z. B. beim Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) kostenlos Informationen bestellen oder aus dem Internet 

herunterladen (https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikatio-

nen/de/bmbf/3/29340_Ausbildung_und_Beruf.html).

Bild 1   Die Ausbildungszahlen sind – auch in der Floristik – rückläufig
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es Ansprechpartner bei der zuständigen Gewerkschaft IG Bauen-

Agrar-Umwelt, in der Berufsschule oder beim Ausbildungsbera-

ter der IHK.

1.2.1	 Das Führen eines Ausbildungsnach-
weises

Das Berufsbildungsgesetz sieht vor, dass Auszubildende wäh-

rend der Ausbildungszeit regelmäßig einen schriftlichen oder 

elektronischen Ausbildungsnachweis führen müssen. Der voll-

ständig geführte Ausbildungsnachweis ist eine Voraussetzung 

für die Zulassung zur Abschlussprüfung.

Richtlinien für das Führen von Ausbildungsnachweisen 
(Auszüge):

•	 Der Ausbildungsnachweis dient der Dokumentation der im 

Ausbildungsbetrieb vermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten und 

Fähigkeiten während der Berufsausbildung.

•	 Der Ausbildungsnachweis (Umfang: ca. 1 DIN A4-Seite) muss 

mindestens wöchentlich geführt werden, der Ausbildende 

BBiG

§ 44 Zulassung zur Abschlussprüfung bei zeitlich ausein-

anderfallenden Teilen

(1) Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinan-

derfallenden Teilen durchgeführt wird, ist über die Zulas-

sung jeweils gesondert zu entscheiden.

(2) Zum ersten Teil der Abschlussprüfung ist zuzulassen, 

wer die in der Ausbildungsordnung vorgeschriebene, 

erforderliche Ausbildungsdauer zurückgelegt hat und die 

Voraussetzungen des § 43 Absatz 1 Nummer 2 und 3 

erfüllt.

(3) Zum zweiten Teil der Abschlussprüfung ist zuzulassen, 

wer

1. über die Voraussetzungen des § 43 Absatz 1 hinaus am 

ersten Teil der Abschlussprüfung teilgenommen hat,

2. auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 5 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 2b von der Ablegung des ersten Teils der 

Abschlussprüfung befreit ist oder

3. aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, am ersten 

Teil der Abschlussprüfung nicht teilgenommen hat.

Im Fall des Satzes 1 Nummer 3 ist der erste Teil der 

Abschlussprüfung zusammen mit dem zweiten Teil abzu-

legen. 

TippTipp

Da über Umfang und Inhalt des Ausbildungsnachwei-
ses kontrovers diskutiert wird, hat die IHK Richtlinien 
für das Führen von Ausbildungsnachweisen herausge-
geben (Quelle: IHK). 

AufgabenAufgaben

1.1.	 Erläutern Sie das „Duale System“.

2.2.	 Laut BBiG gehen Ausbildender und Auszubildender 
Vertragspflichten ein. Zählen Sie je vier Pflichten 
der beiden Vertragspartner auf.

3.3.	 Im Ausbildungsvertrag müssen wichtige Vertrags-
punkte schriftlich aufgeführt sein. Zählen Sie fünf 
verschiedene Punkte auf.

4.4.	 Dem Auszubildenden ist ein betrieblicher Ausbil-
dungsplan auszuhändigen.  
a)	 Wie ist dieser gegliedert? 
b)	 Wann muss er dem Auszubildenden  
	 ausgehändigt werden?  
c)	� Wer muss den betrieblichen Ausbildungsplan 

erstellen?

1.2	 Während der Berufsausbildung

Während der Berufsausbildung ergibt sich häufig die Frage, wel-

che Tätigkeiten im Rahmen der Ausbildung angemessen sind 

und welche nicht. Der Ausbildungsvertrag bietet zusammen 

mit den Bestimmungen des BBiG, des JArbSchG und eventuell 

eines Tarifvertrags zwar einen eindeutigen Rahmen, dennoch 

gibt es immer wieder Unklarheiten z. B. bei Überstundenrege-

lungen oder Anrechnung der Berufsschulzeiten. Es ist daher rat-

sam für beide Parteien, die gesetzlichen Vorgaben und Regelun-

gen einzuhalten. Ist eine externe Beratung unvermeidlich, gibt 
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bzw. der Ausbilder überprüft mind. monatlich und zeichnet 

ab.

•	 Ausbildende müssen den Auszubildenden Gelegenheit 

geben, den Ausbildungsnachweis am Arbeitsplatz zu führen. 

•	 Eine Bewertung des Ausbildungsnachweises erfolgt nicht.

1.2.2	 Die Prüfungsordnung

Nicht nur die Berufsausbildung benötigt einen eindeutigen 

gesetzlichen Rahmen, sondern auch die Durchführung der Zwi-

schen- und Abschlussprüfung. Auf der Grundlage des BBiG und 

gemäß den Richtlinien des Bundesausschusses für Berufsbildung 

erlässt die IHK eine Prüfungsordnung. Diese regelt: 

1.	 Zusammensetzung des Prüfungsausschusses 

2.	 Prüfungstermine

3.	 Zulassung zur Prüfung 

4.	 Befreiung von Prüfungsteilen

5.	 Ordnungsverstöße 

6.	 Bewertungsverfahren

7.	 Bestehen bzw. Nichtbestehen

8.	 Wiederholungsmöglichkeiten 

9.	 Inhalt des Prüfungszeugnisses

1.2.3	 Das Ende des Ausbildungsverhältnisses

Das Ausbildungsverhältnis endet mit Bestehen des letzten Teils 

der Abschlussprüfung. Da sich die Abschlussprüfung aus Teil 

1 und Teil 2 zusammensetzt, entscheidet sich erst im zweiten 

Prüfungsteil, ob der Prüf‌ling die Ausbildung erfolgreich bestan-

den hat. Mit Bekanntgabe des Bestehens der Abschlussprüfung 

endet das Ausbildungsverhältnis, selbst wenn vertraglich ein 

anderer Termin im Ausbildungsvertrag steht. Sollte der Auszu-

bildende nach bestandener Prüfung mit Duldung des Ausbil-

denden weiter im ehemaligen Ausbildungsbetrieb arbeiten, 

entsteht automatisch ein Arbeitsverhältnis auf unbefristete Zeit. 

Auszubildende erhalten von der zuständigen Stelle (IHK) ein Prü-

fungszeugnis. Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszubildenden 

eine englischsprachige und eine französischsprachige Überset-

zung beizufügen. Auf Antrag des Auszubildenden Noten der 

Berufsschule auf dem Zeugnis mit auszuweisen.

1.2.4	 Das Arbeitszeugnis

Auszubildenden ist nach Beendigung des Berufsausbildungs-

verhältnisses ein Zeugnis vom Ausbildungsbetrieb auszustel-

len. Negative Formulierungen sind dabei ebenso unzulässig 

wie verklausulierte Floskeln, die negatives Verhalten vertuschen. 

Selbstverständlich haben auch alle Mitarbeitenden, die das 

Beschäftigungsverhältnis im Betrieb beenden, Anspruch auf ein 

angemessenes Arbeitszeugnis. Informationen zum Kündigungs-

schutz und den verschiedenen Formen der Kündigung finden 

sich ab Seite 19. Verlässt ein Mitarbeiter den Betrieb, sind ihm 

außerdem Arbeitsbescheinigung, elektronische Lohnsteuerbe-

scheinigung, Urlaubsbescheinigung und Sozialversicherungs-

ausweis auszuhändigen. 

Berufsbildungsgesetz (BBiG)

§ 16 Zeugnis

(1) Ausbildende haben den Auszubildenden bei Beendi-

gung des Berufsausbildungsverhältnisses ein schriftliches 

Zeugnis auszustellen. Die elektronische Form ist ausge-

schlossen. Haben Ausbildende die Berufsausbildung nicht 

selbst durchgeführt, so soll auch der Ausbilder oder die 

Ausbilderin das Zeugnis unterschreiben.

(2) Das Zeugnis muss Angaben enthalten über Art, Dauer 

und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen 

beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der 

Auszubildenden. Auf Verlangen Auszubildender sind auch 

Angaben über Verhalten und Leistung aufzunehmen.

AufgabenAufgaben

1.1.	 Informieren Sie sich, welche Ausbildungsnachweise Sie 
Ihrem Ausbilder monatlich vorlegen müssen.

2.2.	 Welche rechtliche Bedeutung hat das Führen eines 
Ausbildungsnachweises?

3.3.	 Ein Auszubildender hat einen Ausbildungsvertrag bis 
zum 31. Juli, er bekommt aber am 10. Juli nach bestan-
dener Prüfung sein Berufsabschlusszeugnis. Sein Chef 
bittet ihn, bis zum Ende des Monats weiterzuarbeiten, 
da ja die Ausbildungsvergütung noch solange weiter-
gezahlt werde. Wie ist die Rechtslage?

4.4.	 Erklären Sie den Unterschied zwischen einem ein
fachen und einem qualifizierten Arbeitszeugnis. 

5.5.	 Informieren Sie sich im Internet über die geheime 
Zeugnissprache bei der Mitarbeiterbewertung. 

6.6.	 Annahme: Sie vertreten Ihren Chef und müssen für 
eine Kollegin ein qualifiziertes Zeugnis schreiben. Wie 
ist das Zeugnis bei sehr guten Leistungen zu formulie-
ren? Wie bei durchschnittlichen Leistungen?

7.7.	 Informieren Sie sich über die Rechte von Auszubilden-
den, wenn diese die Abschlussprüfung nicht bestan-
den haben.
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1.3	 Fort- und Weiterbildung 
während und nach  
der Berufsausbildung

Oliver Jansen, Auszubildender im 3. Lehrjahr, sucht schon 
jetzt neue Herausforderungen und möchte sich „beruflich 
durch Weiterbildung verbessern“, wie er selbst sagt. Wel-
che Möglichkeiten hat er während und nach der Ausbil-
dung?

„Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zin-

sen!“ Diese Weisheit von Benjamin Franklin (1709 – 90) ist aktu-

eller denn je, wenn es um die Frage geht, ob man als Florist/Flo-

ristin nach der Ausbildung tatsächlich „ausgelernt“ hat. Der Beruf 

verlangt von Floristen und Floristinnen Kreativität und ande-

re Schlüsselqualifikationen, wie Kommunikations-, Team- und 

Organisationsfähigkeit, ganzheitliches Denken und digitale Kom-

petenz. Floristen benötigen von Zeit zu Zeit neue Impulse. Flo-

ristische Gestaltungen unterliegen bestimmten Trends und sind 

ständig im Wandel; Bedürfnisse und die Konsumgewohnheiten 

der Kunden ändern sich, außerdem kommen fortwährend neue 

Produkte und Pflanzen auf den Markt. Fort- und Weiterbildung 

sind somit wichtige Bestandteile kompetenter Berufsausübung 

und fördern die Persönlichkeitsbildung. 

1.3.1	 Fort- und Weiterbildungsangebote für 
Auszubildende

Verschiedene Bildungsträger bieten Seminare an, die Auszubil-

dende besuchen können, wenn sie Kenntnisse vertiefen oder 

sich gezielt auf bestimmte Prüfungsteile vorbereiten wollen, z. B. 

Vorbereitung auf die schriftlichen Teile der Abschlussprüfung, 

oder die praktischen Prüfungsteile, wie z. B. die Komplexe Prü-

fungsaufgabe. 

1.3.2	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
nach der Ausbildung

In der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes sind verschie-

dene Stufen der beruflichen Fortbildung geregelt. So sind Auf-

stiegsfortbildungen der höherqualifizierenden Berufsbildung in 

unterschiedlichen Stufen, aufeinander aufbauend, genannt. 

1. Geprüfter Berufsspezialist

2. Bachelor Professional

3. Master Professional

TippTipp

Weiterbildungsangebote finden Sie im Internet:
www. fdf.de 
www.kursnet-finden.arbeitsagentur.de

Für alle 3 Fortbildungsstufen müssen noch Verordnungen erlas-

sen werden. Die Fortbildung zum Floristmeister/zur Floristmeis-

terin ist nach wie vor möglich und auch sehr verbreitet. Das 

Abschlusslevel im EQF (European Qualification Frame) ist auf 

dem gleichen Level wie der Bachelor Professional (Level 6). 

In der Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) sind die Bedin-

gungen erläutert, die für den Erwerb des „Ausbilderscheins“, 

wie er umgangssprachlich bezeichnet wird, notwendig sind. 

Wer ausbilden möchte, muss diese Ausbildereignungsprüfung 

bei der IHK absolvieren. Voraussetzung hierfür ist die erfolgreich 

abgelegte IHK-Prüfung zum Florist/zur Floristin. Durch eine Prü-

fung im Fach Berufs- und Arbeitspädagogik kann die Ausbilder-

eignung auch innerhalb der Meisterausbildung erfolgen. 

Die Voraussetzung zum Besuch einer Meisterschule oder der 

zweijährigen Fachschule für Blumenkunst in Weihenstephan zur 

Erlangung des Meistertitels oder Bachelor Professional sind den 

Informationen der einzelnen Meisterschulen zu entnehmen. Für 

die Zulassung zur Meisterprüfung wird in der Regel eine abge-

schlossene Berufsausbildung als Florist/-in und eine mindestens 

einjährige einschlägige Berufstätigkeit vorausgesetzt oder alter-

nativ eine mindestens sechsjährige einschlägige Berufspraxis. 

Diese Zeiten können jedoch durch bestimmte Nachweise auch 

verkürzt werden. Meisterkurse werden dabei entweder in einer 

einjährigen Vollzeitform oder als berufsbegleitender Blockunter-

richt angeboten. 

1.3.3	 Schulische und akademische 
Weiterbildungsmöglichkeiten

Floristen können, wenn sie eine schulische oder akademische 
Weiterbildung anstreben, je nach Bundesland über Fachober-

schule, Fachschule, das Beruf‌liche Gymnasium, Fachhochschu-

le oder Universität zusätzliche Qualifikationen und Abschlüsse 

erzielen. Diese erweitern die beruf‌lichen Tätigkeitsfelder, insbe-

sondere im Bereich der Aus- und Weiterbildung, der Betriebs- 

und Mitarbeiterführung, im Marketingbereich oder der digitalen 

Kompetenz. Informationen bieten hier die Arbeitsagenturen vor 

Ort. 

Der Tarifvertrag für Floristen sieht eine höhere Qualifikation dann 

als Eingruppierung in eine bessere Tarifgruppe vor, was eine 

höhere Einstufung beim Arbeitsentgelt mit sich bringt. Floris-

ten mit der Qualifikation Floristmeister(in) bzw. Staatlich geprüf-

ter Gestalter für Blumenkunst/Bachelor Professional werden im 

Entgelttarifvertrag in Entgeltgruppe A 4 oder A 5 eingestuft. 

TippTipp

Eine Übersicht aller Ausbildungsstätten mit vielen 
Informationen findet man im Internet unter 
www.meisterschulen.de.
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1.4	 Organisationen,  
die Floristen im Beruf begleiten

Wie in vielen anderen Berufen auch haben sowohl Aus-
zubildende mit dem Ausbildungsziel Florist/Floristin, als 
auch ausgelernte Mitarbeitende und Betriebsleitende im 
Berufsleben mit verschiedenen Berufsständischen Organi-
sationen zu tun. 

Für die Linnea GmbH besucht Marc Schmidt in der kommen-
den Woche eine Fortbildungsveranstaltung bei der BGHW 
zum Thema Arbeitsschutz, Frau Pohl ist seit ihrer Festan-
stellung in der IG BAU organisiert und Sophia Schmidt hat 
als Ausbildende Ausbildungsverträge mit ihren Auszubil-
denden unter Federführung der IHK abgeschlossen. Darü-
ber hinaus ist Frau Schmidt Mitglied im FDF. Die Abkürzun-
gen werden in den folgenden Kapiteln erläutert.

1.4.1	 Berufsgenossenschaft Handel  
und Warenlogistik (BGHW)

Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) 

ist Trägerin der Gesetzlichen Unfallversicherung. Berufsge-

nossenschaften bilden neben der Kranken-, Pflege-, Renten- 

und Arbeitslosenversicherung einen selbstständigen Zweig des 

deutschen Sozialversicherungssystems. Alle Arbeitnehmer, die in 

Floristik-Fachgeschäften tätig sind, werden dort gegen Arbeits- 

und Wegeunfälle und bei einer auftretenden Berufskrankheit 

versichert. Für Beschäftigte in den Endverkaufsbetrieben des 

Gartenbaus ist die Gartenbauberufsgenossenschaft (Gartenbau 

BG) zuständig. Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 

zahlt der Arbeitgeber allein, der Tarif richtet sich dabei nach der 

sogenannten Gefahrklasse und der Bruttolohnsumme, die der 

Arbeitgeber für sämtliche Mitarbeitende pro Jahr bezahlt. Die 

Beitragszahlung ist für den Arbeitgeber verpflichtend (www.

bghw.de).

Die BGHW übernimmt bei Arbeits- und Wegeunfällen die Heil-

behandlungs- und Reisekosten bzw. erforderlichen Rehabilita

tionsmaßnahmen. Weitere Leistungen bei Bedarf sind: Verletzten-

geld bei Arbeitsunfähigkeit, Übergangsgeld und weitere Hilfen 

zur Wiedereingliederung in das Arbeitsleben, Pflegegeld oder 

Sterbegeld, Versicherten-, Waisen- bzw. Hinterbliebenenrente .

Bild 1  �Logo der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik 
(BGHW)

1.4.2	 Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)

Gewerkschaften sind die sozialen und wirtschaftlichen Inter-
essenvertretungen der Arbeitnehmer (Angestellte, Arbeiter, 

Auszubildende, Beamte). Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Ver-

handlung mit den jeweiligen Arbeitgebern über tarifpolitische 

Verbesserungen (Tarifverhandlungen), außerdem unterstüt-

zen sie ihre Mitglieder in Rechtsfragen bzw. gewähren Rechts-

schutz bei arbeits- und sozialrechtlichen Streitigkeiten. Weitere 

Leistungen für Mitglieder sind: Unterstützung bei der Weiter-

bildung, Geldleistungen bei Streik oder Aussperrung, Seminare 

für Mitglieder und eine kostenlose Freizeit-Unfallversicherung. 

Die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ist für die Arbeitnehmer 

freiwillig. Der Mitgliedsbeitrag beträgt ca. 1 Prozent des Brutto-

lohns.

Für Floristen ist die IG BAU zuständig, die zu den acht Mitglieds-

gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 

gehört (www.igbau.de). 

1.4.3	 Industrie- und Handelskammer (IHK)

Die Industrie- und Handelskammer nimmt als eigenverantwort-

liche öffentlich-rechtliche Körperschaft der wirtschaftlichen 

Selbstverwaltung das Gesamtinteresse der ihnen zugehörigen 

Unternehmen, also auch der selbstständigen Floristen, gegen-

über Kommunen, Landesregierung sowie Politik und Öffentlich-

keit wahr. Sie hat als zuständige Stelle insbesondere die Durch-

führung der betrieblichen Berufsausbildung zu koordinieren und 

zu überwachen. Für Gewerbetreibende, z. B. Floristen, besteht 

Pflichtmitgliedschaft (www.ihk.de).

Bild 2  �Logo der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)

Bild 3  Logo der Industrie- und Handelskammer (IHK)
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Wichtige Aufgaben der IHK im Überblick:

•	 Führung des Verzeichnisses der Berufsausbildungsverträge

•	 Prüfung der Ausbildungsstätten auf Eignung 

•	 Überwachung der Berufsausbildung

•	 Beratung und Förderung der Betriebe und Auszubildenden, 

Vermittlung bei Streitigkeiten

•	 Entscheidung über die Zulassung zur Abschlussprüfung

•	 Bildung von Prüfungsausschüssen 

•	 Durchführung von Abschluss- und Meisterprüfungen

1.4.4	 Fachverband Deutscher Floristen (FDF) 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Deutschland die erste 

selbstständige Berufsorganisation der Blumenfachgeschäfte 

gegründet. Es entstand 1904 der „Verband Deutscher Blumen-

geschäftsinhaber“ in Düssel-

dorf. 1951 entstand daraus 

der „Fachverband der Blu-

menbindereien e. V.“, der 

1969 in den „Fachverband 

Deutscher Floristen e. V.“ 

(FDF) umbenannt wurde. 

Neben dem Bundesverband 

mit Sitz in Gelsenkirchen 

sind auch die Landesverbän-

de sehr aktiv. 

Das Berufsbild des Blumenbinders von einst hat sich zu einem 

Floristen als Gestalter mit einem breiten Spektrum floraler 

Dienstleistungen gewandelt. Der FDF vertritt die Interessen der 

Floristikbranche gegenüber der Politik, Wirtschaft und anderen 

Berufsverbänden. Er bietet seinen Mitgliedern, das sind die Inha-

ber der Floristik-Fachgeschäfte, ein umfangreiches Leistungspa-

ket an, die Mitgliedschaft im FDF ist freiwillig (www.fdf.de). 

Zu den Aufgaben und Leistungen des FDF gehören:

•	 Teilnahme an Tarifverhandlungen als Tarifpartner zusammen 

mit der IG BAU

•	 Berufsstandsvertretung gegenüber der Wirtschaft und Politik

•	 Beratung der Mitglieder in Personal- und Ausbildungsfragen

•	 Wettbewerbsrechtliche Informationen und Rechtsberatung

•	 Serviceangebot für einen kompetenten Geschäftsauftritt

•	 Seminare zur Prüfungsvorbereitung, Fort- und Weiterbildung

•	 Durchführung von Ausstellungen, Berufswettkämpfen und 

Leistungsvergleichen, darunter alle zwei Jahre die Deutsche 

und die Landesmeisterschaften der Floristen

•	 Unterstützung deutscher Teilnehmer beim Europa- und  

World Cup

•	 Förderung und Durchführung von WorldSkills-Wettbewerben

•	 Mitentwicklung des Berufsbilds „Florist/Floristin“

•	 Partner der IPM Essen (Internationale Pflanzenmesse)

•	 Entwicklung und Präsentation der neusten floristischen 

Trends

Bild 1  Logo des FDF

1.4.5	 Zentralverband Gartenbau (ZVG)

Im Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) mit Hauptsitz in Bonn 

sind alle namhaften gartenbaulichen Berufsorganisationen und 

Verbände in Deutschland zusammengeschlossen, darunter auch 

der FDF. Der ZVG vertritt als 

Dachorganisation die Inter-

essen des Berufsstandes 

gegenüber der Bundesregie-

rung, den Parteien, anderen 

Berufsgruppen und den Ver-

brauchern bei berufspoliti-

schen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Fragen 

(www.g-net.de). 

Weitere Aufgabenschwerpunkte des ZVG sind die Förderung von 

Aus- und Weiterbildung des gärtnerischen Berufsstandes, die 

Information der Medien bzw. der Öffentlichkeit über den Beruf 

und die Leistungen des Gärtners und der Floristen, die Beratung 

und Unterstützung der Mitgliedsbetriebe bei Marketingfragen 

und Public Relations, darüber hinaus obliegt ihm die ideelle Trä-

gerschaft für die Internationale Pflanzenmesse in Essen (IPM).

1.4.6	 Fleurop

Seit über 100 Jahren beliefert die Fleurop-Organisation Men-

schen weltweit mit Blumen. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Flo-

rist Max Hübner eine geniale Idee: Bei der Übermittlung von 

Grüßen sollen nicht die Blumen auf Reisen gehen, sondern 

der Auftrag an ein Floristikfachgeschäft vor Ort vergeben wer-

den – das Fleurop-Prinzip war geboren. Zum Fleurop-Netzwerk 

gehören ausschließlich qualifizierte, lokal ansässige Floristik-

fachgeschäfte. Jeder gebundene Blumenstrauß wird von einem 

ausgebildeten Floristen gestaltet. Die Fleurop AG ist ein Unter-

nehmen des Berufsstands der Floristen und firmiert heute als 

Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin. Aktionäre sind ausschließ-

lich die Fleurop-Partnerfloris-

ten in Deutschland.

Fleurop engagiert sich mit 

der Deutschen Meisterschaft 

der Floristik, dem AzubiCup 

und der Fleurop-Akademie 

auch im Bereich der Aus- 

und Weiterbildung.

Der FDF als Arbeitgeberorganisation und die IG BAU als 

Arbeitnehmerorganisation sind die Sozialpartner, die die 

Tarifverhandlungen führen. Sie handeln u. a. für ihre Mit-

glieder regelmäßig neue Rahmen- bzw. Entgelttarifverträ-

ge aus.

Bild 2  Logo des ZVG

Bild 3  Logo der Fleurop AG
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1.5	 Arbeitsrecht während  
der Berufsausübung

Das Ehepaar Schmidt von der Linnea GmbH muss den 
Personalbedarf in seinem Betrieb überdenken, trotz 
Stammbelegschaft und drei Auszubildenden ist durch 
die Umgestaltung und Neunutzung des Außengeländes 
zusätzliches Personal nötig, denn Oliver steht kurz vor 
seiner Abschlussprüfung und Dorothea Pohl ist schwan-
ger. Sophia Schmidt besucht eine Informationsveranstal-
tung des FDF, weil sie sich nur ungenau mit dem Thema 
„Arbeitsschutz im Berufsalltag“ auskennt, aber wissen 
möchte, wie sie sich bei dieser Thematik korrekt zu verhal-
ten hat. Welche Themenbereiche sind für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer gleichermaßen wichtig?

1.5.1	 Der Arbeitsvertrag

Eine Grundlage für eine langfristige und positive Zusammen

arbeit von Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist der Arbeitsver-
trag. Alle Beschäftigungsverhältnisse unterliegen einer Vielzahl 

von Rechtsbeziehungen, die unter das Individualarbeitsrecht, 

das Kollektivarbeitsrecht und die Arbeitsschutzrechte fallen.

Das Kollektivarbeitsrecht findet Anwendung bei allen Verträ-

gen und Vereinbarungen zwischen Wirtschaftszweigen oder 

Betrieben und Arbeitnehmerschaften (z. B. bei Betriebsvereinba-

rungen oder Tarifverträgen). Zum Individualarbeitsrecht gehö-

ren alle Einzelarbeitsverträge und Vereinbarungen zwischen 

dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber, in denen die Rechte und 

Pflichten der Vertragspartner geregelt sind.

Grundlage aller Arbeitsverhältnisse ist das Erbringen von Arbeits-

leistungen gegen Entgelt. Der Arbeitnehmer stellt seine Arbeits-

kraft zur Verfügung und erhält dafür vom Arbeitgeber einen 

Lohn bzw. ein Gehalt. Die heutige Gesetzgebung ermöglicht 

nicht nur unbefristete Arbeitsverträge (sie enden mit Kündi-

gung oder Aufhebungsvertrag), sondern nach dem Teilzeit- und 

Befristungsgesetz (TzBfG) auch befristete Arbeitsverträge (sie 

enden nach Ablauf einer festgelegten Zeit). Grundsätzlich müs-

sen Arbeitsverträge, im Gegensatz zu Ausbildungsverträgen, 

nicht schriftlich abgefasst werden, um gültig zu sein. Bei münd-

lich geschlossenen Verträgen trifft jedoch den Arbeitgeber laut 

Nachweisgesetz (NachwG) die Pflicht, spätestens innerhalb eines 

Monats nach Arbeitsbeginn, wesentliche Vertragsinhalte schrift-

lich zu verfassen, und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. Details 

zur Bezahlung und zu den Arbeitszeiten müssen dem Arbeitneh-

mer schon am ersten Tag ausgehändigt werden. 

Grundregel: Durch Einzelvereinbarungen (Individualver-

träge) darf der Arbeitnehmer grundsätzlich besser, aber 

nicht schlechter als durch die bestehenden Gesamtver-

einbarungen (Kollektivverträge, Gesetze, Verordnungen) 

gestellt werden.

AufgabenAufgaben

  1.  1.	 Begründen Sie folgende Aussage: „Lernen ist wie 
das Rudern gegen den Strom; sobald man aufhört, 
treibt man zurück“  
(B. Britten, 1913–76).

  2.  2.	 Zählen Sie fünf Schlüsselqualifikationen auf, die 
Floristen während und nach der Berufsausbildung 
besitzen sollten.

  3.  3.	 Welche berufliche Fortbildungsstufen sieht das 
Berufsbildungsgesetz vor?

  4.  4.	 Welche Voraussetzungen sind notwendig für die 
Zulassung zur Florist-Meisterprüfung?

  5.  5.	 Informieren Sie sich, wo man in Ihrer Nähe die 
Meisterprüfung ablegen kann! Unterscheiden Sie 
dabei zwischen Vollzeit- und Teilzeitunterricht.

  6.  6.	 Sie möchten nach der Ausbildung ein Hochschul- 
bzw. Universitätsstudium beginnen, um beruf‌lich 
im Bereich Floristik/Gartenbau als Akademiker zu 
arbeiten. Informieren Sie sich im Internet, welche 
Voraussetzungen dafür notwendig sind und wo 
Sie studieren könnten.

  7.  7.	 Wo können Sie die Ausbildereignungsprüfung 
ablegen? Was wird dazu vorausgesetzt?

  8.  8.	 Welche Aufgaben übernimmt die Berufsgenossen-
schaft? Nennen Sie vier Beispiele.

  9.  9.	 Wer zahlt die Beiträge zur gesetzlichen Unfall
versicherung?

10.10.	 Welche Aufgaben übernimmt die IG BAU für ihre 
Mitglieder? Nennen Sie vier verschiedene.

11.11.	 Welche Aufgaben übernimmt die IHK für Auszubil-
dende und Betriebsinhaber? Zählen Sie je vier ver-
schiedene auf.

12.12.	 Welche Aufgaben übernimmt der FDF für sei-
ne Mitglieder? Nennen und erläutern Sie fünf 
Beispiele.

13.13.	 Mit welchem Begriff bezeichnet man das Recht 
von Gewerkschaften und Verbänden, die Tarifver-
träge ohne Einmischung der Politik abschließen zu 
dürfen?

14.14.	 Informieren Sie sich, wie Sie bei verschiedenen 
Anbietern Blumenspenden an Personen übermit-
teln können! Wie unterscheidet sich Fleurop von 
Anbietern, die Dienstleistungen ausschließlich 
über das Internet anbieten?
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Aus dem Arbeitsvertrag ergeben sich für beide Parteien sowohl 

Haupt- als auch Nebenpflichten.

Pflichten des Arbeitgebers:

•	 Lohnzahlungspflicht  
z. B. pünktliche Zahlung des Lohnes, der Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall bzw. des Urlaubsentgelts

•	 Fürsorgepflicht 
z. B. Einhaltung der Arbeitsschutzgesetze, Einrichtung des 

Arbeitsplatzes, ohne dass Schaden an Gesundheit oder Eigen-

tum entstehen kann, Schutz der Persönlichkeit der Arbeitneh-

mer bzw. die Gleichbehandlungspflicht 

•	 Zeugniserstellungspflicht 
z. B. Ausstellung eines Arbeitszeugnisses 

•	 Freizeit zur Stellensuche 
angemessene Freistellung von der Arbeit zur Stellensuche 

nach Kündigung 

Pflichten des Arbeitnehmers

•	 Arbeitspflicht  
z. B. Einhaltung der Arbeitszeit, Befolgung von Weisungen 

des Arbeitgebers, Pünktlichkeit, gewissenhafte Ausführung 

der Arbeiten und Ableistung gelegentlicher Überstunden, 

wenn sie betrieblich dringend notwendig sind

•	 Treue- und Verschwiegenheitspflicht 
z. B. kein Preisgeben von Geschäftsgeheimnissen (Bilanzen, 

Kundenlisten, technisches Know-how)

•	 Handels- und Wettbewerbsverbot 
z. B. keine unangemeldeten Nebentätigkeiten im gleichen 

Geschäftszweig, ein Wettbewerbsverbot nach Beendigung 

des Arbeitsverhältnis ist schriftlich zu vereinbaren

•	 Anzeige bei Arbeitsunfähigkeit 
z. B. bei Arbeitsverhinderung unverzügliche (sofortige) 

Benachrichtigung des Arbeitgebers

•	 Sorgfalts- und Schadenabwehrpflicht 
Arbeitsaufträge müssen gewissenhaft und sorgfältig ausge-

führt werden. Arbeitnehmer sind verpflichtet alles zu tun, 

damit kein Schaden für andere Personen, Rechtsgüter oder 

Gegenstände droht.

1.5.2	 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 

Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) legt die Grundnormen dafür fest, 

wann und wie lange Beschäftigte höchstens arbeiten dürfen, und 

stellt damit sicher, dass Arbeitszeiten begrenzt sowie Mindestru-

Inhalte eines Arbeitsvertrages:

•	 Personalien der Vertragsparteien

•	 �Bezeichnung und Beschreibung der Tätigkeit 

•	 �Beginn und ggf. Dauer des Arbeitsverhältnisses

•	 �Höhe des Jahresentgeltes

•	 Tages- oder Wochenarbeitszeit

•	 Jahresurlaub

•	 Kündigungsfristen

•	 Unterschriften beider Vertragsparteien

hepausen und -zeiten nach 

Arbeitsende eingehalten wer-

den. Das Gesetz beschränkt 

sich dabei auf Rahmenbedin-

gungen, sodass für die Verein-

barung flexibler Arbeitszeiten  

ein Spielraum bleibt. Besonders 

geschützt sind Beschäftigte  

bei Nachtarbeit ,  Sonn- 

und Feiertagsarbeit. Die 

betr iebl iche Arbeitszeit 

richtet sich neben dem Arbeitszeitgesetz auch nach Rege-

lungen des Tarifvertrages, sofern diese zwischen Arbeitge-

ber und -nehmer vereinbart wurden. Für Auszubildende bil-

det die im Ausbildungsvertrag vereinbarte wöchentliche 

Arbeitszeit den zeitlichen Rahmen. Darüber hinaus sind insbe- 

sondere jugendliche Arbeitnehmer und Auszubildende durch 

das Jugendarbeitsschutzgesetz geschützt.

Für Floristen sind folgende Punkte bedeutsam: 

Wichtige Punkte, die das Arbeitszeitgesetz regelt:

•	 Bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun 

Stunden ist eine 30 minütige Ruhepause, bei mehr als neun 

Stunden 45 Minuten Pause zu gewährleisten. Die Pausen 

können in 15 minütige Zeitabschnitte eingeteilt werden.

•	 Nach Beendigung der tägl. Arbeitszeit eine ununterbrochene 

Ruhezeit von mind. elf Stunden.

•	 Die regelmäßige, werktägliche Arbeitszeit darf acht Stunden 

nicht überschreiten; sie kann auf 10 Stunden verlängert wer-

den, wenn innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt nicht 

mehr als acht Stunden gearbeitet wird.

•	 Beschäftigungsverbot an Sonn- und gesetzl. Feiertagen, 

allerdings gelten Ausnahmeregelungen bei Floristen. Nach 

Sonntagsbeschäftigung muss ein Ersatzruhetag in einem 

Zeitraum von zwei Wochen gewährt werden.

•	 Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei 

bleiben.

•	 Für Jugendliche unter 18 Jahren gilt das 

Jugendarbeitsschutzgesetz.

•	 Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, bei allen Arbeit-

nehmern die täglichen Arbeitszeiten zu erfassen. Er muss 

dafür ein geeignetes System anwenden.

1.5.3	 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

Jugendliche (Personen im Alter zwischen 15 und 18 Jahre) zäh-

len aufgrund ihrer Unerfahrenheit und ihrer noch nicht been-

deten körperlichen, geistigen und charakterlichen Reife zu den 

gefährdeten Personengruppen, die durch gesetzliche Vorschrif-

ten besonderen Schutz genießen. Für die Beschäftigung dieser 

Personengruppe gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz.

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Regelungen des 

Jugendarbeitsschutzgesetzes zusammengefasst. 

Bild 1  �Die wichtigsten Arbeits-
gesetze sollte jeder Florist 
kennen
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1.5.4	 Kündigungsschutzgesetz (KSchG)

Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) verhilft Arbeitnehmern, 

die länger als sechs Monate im Betrieb beschäftigt sind, zu 

einem gesetzlich festgelegten Schutz vor Kündigungen; Vor-

aussetzung ist allerdings, dass im Betrieb mehr als zehn Arbeit-

nehmer beschäftigt sind. und das Arbeitsverhältnis seit min-

destens 6 Monaten besteht. Um die Unrechtmäßigkeit der 

Kündigung gerichtlich überprüfen zu lassen, kann der Arbeit-

nehmer binnen 3 Wochen nach Zugang der Kündigung beim 

Arbeitsgericht eine sog. Kündigungsschutzklage einreichen. Der 

Arbeitgeber kann bei einer betriebsbedingten Kündigung dem 

Arbeitnehmer eine Abfindung anbieten, wenn dieser auf die Kla-

ge verzichtet (0,5 Monatsverdienste für jedes Jahr der Betriebs-

zugehörigkeit).

Unter den oben genannten Voraussetzungen schützt das Kün-

digungsschutzgesetz Arbeitnehmer vor sozial ungerechtfertig-
ten Kündigungen. Das bedeutet, eine Kündigung ist unwirksam, 

wenn sie nicht durch die Person, durch das Verhalten des Mit-

arbeiters oder durch betriebsbedingte Situationen begründet ist. 

Befristete Arbeitsverhältnisse enden ohne Kündigung, wenn 

der Zeitpunkt der Beendigung schon bei Vertragsabschluss fest-

gelegt wurde, z. B. bei Aushilfen, Ferienarbeit, Praktikum. Unbe-
fristete Arbeitsverhältnisse können durch Kündigung oder 

einen Aufhebungsvertrag gelöst werden. 

Kündigungsarten
Ordentliche Kündigung: Sie erfolgt aus betrieblichen Grün-

den seitens des Arbeitgebers oder aus persönlichen Gründen 

des Arbeitnehmers unter Beachtung der Kündigungsfristen. 

Betriebsbedingte Kündigungen müssen nach der Sozialauswahl 

erfolgen, das bedeutet, die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das 

Alter, Unterhaltsverpflichtungen und Schwerbehinderung sind 

zu berücksichtigen. In Betrieben mit 10 oder weniger Arbeitneh-

mern ist es für den Arbeitgeber einfacher zu kündigen. Grund-

Bürgerliches Gesetzbuch
Buch 2 – Recht der Schuldverhältnisse (§§ 241–853)

Abschnitt 8 – Einzelne Schuldverhältnisse (§§ 433–853)
Titel 8 – Dienstvertrag (§§ 611–630)

§ 622
Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers)  

kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalender-

monats gekündigt werden.

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das 

Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen

1.  zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,

2.  fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,

3.  acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,

4.  zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,

5.  zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,

6.  15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,

7.  20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.

Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung 

des 25. Lebensjahrs des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt.

(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, 

kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

Bild 1  Auszug aus dem BGB, § 622, Kündigungsfristen

Inhalt Bedeutung

Arbeitszeit 

(tarifliche 

Abwei-

chungen 

möglich)

•	 Jugendliche dürfen nicht mehr als 8 Std. 

täglich bzw. 40 Std. wöchentlich beschäf-

tigt werden

•	 Höchstens fünf Tage in der Woche

•	 Berufsschultage sind grundsätzlich 

Arbeitstage

•	 Freistellung für die Teilnahme am Berufs-

schulunterricht mit mehr als 5 Unterrichts-

stunden (gilt einmal in der Woche als 

8-Stunden-Tag), weitere Berufsschultage 

werden mit der tatsächlichen Unterrichts-

zeit (einschl. der Pausen) angerechnet 

•	 Bei Blockunterricht von mindestens 

25 Stunden an mindestens fünf Tagen in 

der Woche wird die wöchentliche Ausbil-

dungszeit angerechnet (i. d. R. 40 Std.).

•	 Kein Entgeltausfall durch den Besuch der 

Berufsschule

Ruhe

pausen

Bei einer Arbeitszeit von 

•	 mehr als 4,5 bis 6 Std.:	� 30 Minuten Pause

•	 mehr als 6 Stunden:	� 60 Minuten Pause

Nachtruhe Keine Beschäftigung zwischen 20.00 und 6.00 

Uhr, Ausnahmen gelten für den Bereich des 

Gaststättengewerbes, in der Landwirtschaft, in 

Bäckereien und in Mehrschichtbetrieben

Samstag in Blumengeschäften erlaubt; zwei Samstage 

pro Monat sollen frei bleiben; Ausgleich in der 

darauffolgenden Woche

Sonntag/

Feiertag

keine Beschäftigung von Jugendlichen in Blu-

mengeschäften erlaubt

Urlaubs-

dauer

Jugendliche, die zu Beginn eines Jahres noch

•	 nicht 16 Jahre alt sind, erhalten 

30 Werktage

•	 nicht 17 Jahre alt sind, erhalten 

27 Werktage

•	 nicht 18 Jahre alt sind, erhalten 

25 Werktage

Gefähr-

liche 

Arbeiten, 

Akkord

arbeit

Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten 

beschäftigt werden, die 

•	 ihre Leistungsfähigkeit überschreiten

•	 mit Unfallgefahren verbunden sind (durch 

außergewöhnliche Hitze oder Kälte, Lärm, 

Erschütterung, Strahlen, Gefahrstoffe, …)

Ärztliche 

Unter

suchung

Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden, 

wenn sie nicht zuvor ärztlich untersucht wor-

den sind (Erstuntersuchung). Die Untersuchung 

darf dabei nicht länger als 14 Monate zurücklie-

gen. Nach Ablauf des ersten Jahres muss eine 

Nachuntersuchung stattgefunden haben.
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sätzlich muss eine Kündigung in diesen Betrieben nicht sozi-

al gerechtfertigt sein. Allerdings dürfen Kündigungen auch da 

nicht unangemessen und rechtswidrig sein.

Außerordentliche Kündigung: Sie erfolgt fristlos und kann nur 

durch einen wichtigen Grund erfolgen; meist sind es besondere 

Vorkommnisse, die im Verhalten des Arbeitnehmers, des Arbeit-

gebers oder in unerlaubten Arbeitsbedingungen begründet sind. 

Beispiel: Diebstahl, Unterschlagung von Waren, Unregelmäßig-

keiten beim Kassieren, Mobbing von Mitarbeitern. In jedem Fall 

einer Kündigung muss der Arbeitnehmer unverzüglich der Agen-

tur für Arbeit über die bevorstehende Arbeitslosigkeit melden, 

um eine Sperre des Arbeitslosengeldes zu vermeiden.

Änderungskündigung: Hier kündigt der Arbeitgeber das 

Arbeitsverhältnis fristgerecht, bietet aber im Zusammenhang 

mit der Kündigung die Fortdauer des Arbeitsverhältnisses zu 

anderen Bedingungen an. Beispiel: Aufgabe einer Filiale einer 

Blumen-Discount-Kette, Versetzung in einen anderen Betriebs-

teil. Auch in diesem Fall kann der Arbeitnehmer die Änderungs-

kündigung rechtlich durch Erheben einer Kündigungsschutzkla-

ge überprüfen lassen.

Aufhebungsvertrag: Hier handelt es sich um eine einvernehm-

liche Auf‌lösung des Arbeitsverhältnisses; die Mitwirkung der 

Behörden (bei Schwangeren oder Schwerbehinderten), des 

Betriebsrates oder des Arbeitsgerichtes ist ausgeschlossen. Ein 

Aufhebungsvertrag erfordert keine Fristen und kann von heute 

auf morgen das Arbeitsverhältnis beenden. 

Dadurch erspart sich der Arbeitgeber die Prüfung, ob die Kün-

digung sozial gerechtfertigt ist. Beispiel: Die Linnea GmbH bie-

tet einem langjährigen Mitarbeiter einen Aufhebungsvertrag 

mit angemessener Abfindung an, um eine besser qualifizierte 

Arbeitskraft einstellen zu können.

Für bestimmte Arbeitnehmergruppen hat der Gesetzgeber 

über den allgemeinen Kündigungsschutz hinausgehende Rege-

lungen getroffen.

Hier gilt ein besonderer Kündigungsschutz:

•	 für Betriebsratsmitglieder sowie Jugend- und Auszubilden-
denvertreter, d. h. Kündigungen sind während und bis zu 

einem Jahr nach ihrer Amtszeit unzulässig

•	 für Auszubildende, d. h. Kündigungen sind nach Beendigung 

der Probezeit nur bei wichtigen Gründen wirksam (§ 15 BBiG)

•	 für werdende Mütter und Mütter nach der Entbindung, 
d. h. während der Schwangerschaft und bis vier Monate nach 

der Entbindung gilt ein Kündigungsschutz. Wird ein Arbeit-

geber innerhalb 14 Tagen nach einer Kündigung über eine 

Schwangerschaft informiert, ist die Kündigung unwirksam

•	 für Elternzeitberechtigte, d. h. während der Elternzeit bis 

zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes (kann von 

Mutter oder Vater in Anspruch genommen werden) ruht das 

Arbeitsverhältnis und darf nicht gekündigt werden

•	 für Schwerbehinderte (mit mind. 50 % Behinderungsgrad), 

d. h. eine ordentliche Kündigung ist nur bei vorheriger schrift-

licher Zustimmung des Integrationsamtes möglich. 

	� Dieses gilt auch für Menschen, die einem Schwerbehinder-

ten durch Bescheid der Agentur für Arbeit gleichgestellt 

sind. Das Integrationsamt soll die Entscheidung innerhalb 

eines Monats fällen. Für alle arbeitsrechtlichen Kündigung 

gilt die Schriftform, d. h. sie sind nur dann rechtswirksam, 

wenn sie schriftlich verfasst sind und dem anderen zugestellt 

sind.

1.5.5	 Arbeitsgerichte/Sozialgerichte

Arbeitsgerichte sind zuständig bei allen bürgerlich-rechtlichen 

Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, bei 

Streitigkeiten bezüglich des Betriebsverfassungsgesetzes sowie 

bei Streitigkeiten zwischen Tarifvertragsparteien. Sozialgerichte 

dagegen sind bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zuständig, 

z. B. bei Angelegenheiten, die die Sozialversicherung betreffen.

Beispiel: Eine 28-jährige Saisonarbeitskraft, verheiratet, ohne Kin-

der, hat von der Linnea GmbH eine ordentliche Kündigung per 

Einschreiben erhalten. Die junge Frau ist natürlich verärgert und 

erkundigt sich bei ihrem Anwalt, ob die Kündigung möglicher-

weise sozial ungerechtfertigt ist und was sie dagegen tun kann.

Ihr Anwalt verdeutlicht ihr anhand einer Übersicht, welche 

Möglichkeiten gegeben sind, wenn sie vor dem Arbeitsgericht 

gerichtlich gegen diese Kündigung vorgehen möchte.

Bild 1  Maßnahmen bei Kündigung eines Arbeitsvertrages

unwirksame 
Kündigung, 

Fortsetzung des  
Arbeits

verhältnisses

Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnis-
ses ist unzumut-

bar, d. h. Auflösung 
oder Abfindung

wirksame 
Kündigung, 

Beendigung des  
Arbeitsverhältnisses

Arbeitnehmerin

Arbeitnehmerin

ordentliche Kündigung

akzeptiert Kündi-
gung nicht und 

reicht Kündigungs-
schutzklage ein

akzeptiert 
Kündigung

Klage wird 
abgewiesen

Arbeitgeber

Arbeitgeber

Arbeitsgericht

Kündigung ist 
ungerechtfertigt


